
 

INITIATOR UND HAUPTENGAGEMENT-PARTNER 
VON EDUCATION Y: VODAFONE STIFTUNG DEUTSCHLAND 

 

An die 
Schulleiterinnen und Schulleiter der hessischen Grundschulen 

 

Informationsveranstaltungen zu 

-  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie herzlich zur Informationsveranstaltung zum buddY-Landesprogramm 
einladen. Anlass ist das erneute Angebot des hessischen buddY-Programms. Die 
Einladung richtet sich an alle Grundschulen in Hessen, deren Schulleitungen, Lehrkräfte 
sowie weiteres pädagogisches Fachpersonal z. B aus dem Ganztagsprogramm. 

Das buddY-Grundschulprogramm wurde in der letzten Runde in den 
Schulamtsbezirken Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, Marburg, 
Weilburg und Rüsselsheim auf der Grundlage eines Kooperationsvertrags des 
hessischen Kultusministeriums mit EDUCATION Y und dem HKM-Projekt 
Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) erfolgreich umgesetzt und in der 
Nachphase begleitet. 

stehen bei buddY die Schülerinnen und Schüler mit ihren Talenten und Potenzialen im 
Mittelpunkt. Die Schülerschaft übernimmt Verantwortung für ihren Lern- und 
Lebensort Schule und wird an der Gestaltung von Schule und Unterricht zunehmend 
beteiligt. 

Das buddY Programm dient der Förderung und dem Erwerb sozialer 

Aspekt einer erweiterten Partizipation wirkt sich das Programm damit präventiv in 
Hinblick auf Konflikte, Gewalt- und Suchtverhalten aus und ermöglicht den Kindern 
Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sie stärken und ihre Bildungschancen erhöhen. Die 
Durchführung des buddY-Programms wird daher in Hessen eigens durch eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem HKM unterstützt und durch das Projekt 
Gewaltprävention und Demokratielernen begleitet und beraten. 

Zudem bietet das buddY-Programm Anlässe zur Schulentwicklung im oben genannten 

Kontext.  
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Im Rahmen des buddY-Trainings werden Lehrkräfte und/oder pädagogische Fachkräfte 
jeder teilnehmenden Schule für die Arbeit im buddY-Programm qualifiziert. Die 
Fortbildung erstreckt sich über rund anderthalb Jahre mit einem Umfang von 6 Tagen. 
Die Schulleitungen nehmen am 1. und 6. Tag der Fortbildung teil. Pro Person beträgt die 
Teilnahmegebühr 290,- EURO. 

Zum Start des landesweiten Grundschulprogramms möchten wir Sie herzlich einladen, 
sich persönlich über das Programm und das pädagogische Konzept zu informieren. 

Hierzu wird es zentrale Informationsveranstaltungen geben:  

Datum:  07.03.2017 in Weilburg (Anmeldung bitte bis zum 24.02.2017) 

Zeit:   14 :30  17:00 Uhr 

Ort:   Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis 
Limburg-Weilburg, Raum 249, Frankfurter Straße 20 -22, 35781 
Weilburg 

Datum:  09.03.2017 in Fulda (Anmeldung bitte bis zum 24.02.2017) 

Zeit:   14:30  17:00 Uhr 

Ort:   Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda, Josefstraße 22-26, 
36039 Fulda 

Datum:  20.03.2017 in Frankfurt (Anmeldung bitte bis zum 10.03.2017) 

Zeit:   14 :30  17:00 Uhr 

Ort:  Erwin Stein Haus, Raum B4.05, Stuttgarter Straße 18-24, 60329 
Frankfurt 

Datum:  22.03.2017 in Heppenheim (Anmeldung bitte bis zum 10.03.2017) 

Zeit:   15:00  17:30 Uhr 

Ort:  Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den 
Odenwaldkreis, Raum 101, Weiherhausstr. 8c, 64646 Heppenheim 

Für den innerschulischen Klärungsprozess empfehlen wir eine Teilnahme von 
mindestens zwei Lehr- bzw. pädagogischen Fachkräften. Die Teilnahme eines 
Schulleitungsmitgliedes an der Infoveranstaltung ist wünschenswert.  

 

Die Anmeldung zu einer der oben genannten Infoveranstaltungen erfolgt bitte 
direkt per E-Mail, Fax oder Post an EDUCATION Y! 
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Falls Sie sich bereits jetzt um eine Teilnahme bewerben möchten: 
 
Eine verbindliche Anmeldung für das buddY-Training ist ab sofort über das beigefügte 
Formular möglich. Die Anmeldung ist bis spätestens 31.05.2017 schriftlich per Fax oder 
Post an EDUCATION Y zu richten. Über die Teilnahme entscheidet die landesweite 
Steuerungsgruppe zur Umsetzung des buddY-Landesprogramms in Hessen. 
 
Weitere Informationen zum buddY Programm finden Sie in den Anlagen zu diesem 
Schreiben sowie unter www.education-y.de/handlungsfelder/schule/. 
 

Wir würden uns freuen, Sie zu einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Meike Komatowsky     Angela Winderlich 
Bildungsreferentin buddY-Programm  Landeskoordinatorin für das  

Ansprechpartnerin für das     buddY-Programm in Hessen 
buddY-Landesprogramm Hessen 
 
TEL 0211/30 32 91-21     TEL 0561/81 01 136 
MOBIL 01520/894 89 94    MOBIL 0177/452 66 30 
FAX 0211/30 32 91-22 
E-MAIL meike.komatowsky@education-y.de E-MAIL angela.winderlich@kultus.hessen.de 
  

http://www.education-y.de/handlungsfelder/schule/
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Anmeldung zur Teilnahme am 
buddY-Grundlagentraining Hessen 

Teilnahmevoraussetzungen 

 Schulkonferenzbeschluss zur Teilnahme am buddY- Landesprogramm 
 Teilnahme der Schulleitung am ersten und sechsten Trainingstag 
 Teilnahme von mindestens zwei Lehrkräften/päd. Fachpersonal am 

sechstägigen Training 
 Übernahme der Teilnahmegebühren von 290,- Euro pro Person 

(Rechnungsstellung verteilt über zwei Jahre möglich) 
 Übernahme der Fahrtkosten 
 Einbindung in das Schulprogramm 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 31.05.2017 per E-Mail an 
meike.komatowsky@education-y.de, per FAX an 0211 30 32 91 22 oder per Post an 
EDUCATION Y, z. Hd. Meike Komatowsky, Benzenbergstraße 2 in 40219 Düsseldorf 

 

 Name der Schule: ................................................................................................................ Schulform: .......................................... 

 Trägerschaft  staatlich   kirchlich   privat 

 Ganztag   offen  gebunden   kein Ganztag 

 Straße: .......................................................................................................................................................................................................................... 

PLZ: .......................................                                  Ort: ...........  

Telefon ........................ /.......................................................  Fax: ........................ /........................................................................................ 

E-Mail: ....................................................................................  Internetseite: ........................................................................................... 

  

 Anzahl der Schüler: .....................  Anzahl der Schülerinnen: .....................  Anzahl Klassen: .............. 

 Anzahl Pädagog*innen: .....................................  Anzahl Schulsozialarbeiter*innen: ................................ 

 Kooperationspartner  Betriebe 
     Jugendhilfe 
     Polizei 
     Sportvereine 
     Kulturelle Einrichtungen 
      

 

 Arbeiten Sie bereits mit Programmen zum Sozialen Lernen?   ja  nein 

 

 Gibt es bereits bestehende buddY-Projekte an Ihrer Schule?   ja  nein 
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 Ansprechpartner*in für EDUCATION Y. an der Schule: .................................................................................... 

Adresse, Telefon und E-  

 

 Bitte beschreiben Sie, warum sie am buddY-Programm teilnehmen möchten. 

Welche Motivation haben Sie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -

Programm informiert. Alle Beteiligten haben ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und 

zur Unterstützung erklärt. 

      r das buddY-

Programm informiert. 

 

 

      Datum       Unterschrift der Schulleitung 

Ergänzende Beschreibungen zu einzelnen Fragen können auch auf der Rückseite oder 
einem weiteren Blatt vermerkt werden. 

Fortbildungen von EDUCATION Y 
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 Teilnahmebedingungen  AGB  

Anmeldung 

Die Anmeldung zu den Fortbildungen erfolgt schriftlich per E-Mai, Post oder Fax bei 

EDUCATION Y Die Anmeldung erfolgt unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

und ist verbindlich.  

Eine Anmeldebestätigung erfolgt bis 2 Wochen vor Trainingsbeginn. Sofern Sie sich 

rechtzeitig anmelden, bestätigt EDUCATION Y Ihre Anmeldung / Teilnahme schriftlich. 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Trainingsbeginn. 

Die Teilnahme am buddY-Programm erfolgt nach landesspezifischen Kriterien. 

Entspricht eine Schule nicht diesen Kriterien informiert EDUCATION Y hierüber 

schriftlich. Darüber hinaus werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs 

berücksichtigt. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, informiert 

EDUCATION Y hierüber ebenfalls schriftlich.  

 

Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung des Teilnehmerbeitrags ist innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungseingang fällig, sofern keine anderen Zahlungsbedingungenen schriftlich 

vereinbart wurden.  

 

Kursdurchführung 

Ein Kurs kann nur stattfinden, wenn die vorgegebene Teilnehmerzahl von 18 Personen 

erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, kann der Kurs im gegenseitigen Einvernehmen bei 

erhöhtem Entgelt stattfinden. 

 

Kursausfall und Kursverlegung 

EDUCATION Y hat das Recht, Trainingsveranstaltungen abzusagen. Bereits gezahlte 

Kursgebühren für ausgefallene Veranstaltungen werden in diesem Fall durch 

Überweisung unter Angabe der Bankverbindung innerhalb von 14 Tagen nach Absage 

der Veranstaltung erstattet.  

EDUCATION Y behält sich vor, das Training an einem anderen Ort durchzuführen. 

Etwaige hieraus resultierende Ersatzansprüche der Teilnehmer*innen sind 

ausgeschlossen. 

 

Wechsel des*r Dozent*innen 

Ein Wechsel eines*r Dozenten*in/Trainers*in berechtigt den*ie Teilnehmer*in nicht zum 

Vertragsrücktritt oder zur Minderung des Teilnahmebeitrags. 

 

Kursrücktritt 

Die Abmeldung von einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen. Dabei ist folgende 

Frist einzuhalten:  
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Die Abmeldung von einer Veranstaltung muss EDUCATION Y spätestens bis zum 

Anmeldeschluss (3 Wochen vor Trainingsbeginn) der Veranstaltung schriftlich 

vorliegen. 

Bei später eingehenden Rücktritten ist ein Gebührenanteil von 20 Prozent zu zahlen. 

Dieser Anteil entfällt, wenn ein Ersatzteilnehmer unter Einhaltung der jeweiligen 

Auswahlkriterien benannt wird.  

Bei Rücktrittserklärung am Veranstaltungstag oder bei Nichterscheinen ist die 

Teilnahmegebühr in voller Höhe zu zahlen. 

 

Ausschluss von der Teilnahme 

EDUCATION Y ist berechtigt, Teilnehmer*innen in besonderen Fällen von der weiteren 

Teilnahme auszuschließen, etwa bei Störung des Veranstaltungsablaufs. In diesen 

Fällen hat EDUCATION Y einen Anspruch auf die Zahlung des vollen 

Teilnahmebeitrags. 

 

Haftung 

Die Haftung EDUCATION Y, mit Ausnahme von Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Verhalten von EDUCATION Y oder ihrer 

Erfüllungsgehilfen beruht. 

 

Fahrtkosten 

Fahrtkosten können nicht übernommen werden. 

 

Datenschutz, -speicherung 

Durch die Anmeldung erklärt sich der*ie Teilnehmer*in mit der elektronischen 

Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Seminarabwicklung 

sowie der Speicherung späterer Informationen einverstanden. Eine Löschung erfolgt 

gemäß den rechtlichen Vorschriften. 

 

Nebenabreden 

Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie das Abbedingen der Schriftform bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 

Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien werden in 

einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen eine wirksame Bestimmung 

vereinbaren, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen. 

Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als lückenhaft erweisen sollte. 

 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Düsseldorf. 

 


